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Rundschreiben 1 

Spielzeit 2020/21 

Sehr geehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

in den nächsten Tagen beginnt die Saison 2020/21. Von Seiten des WTTV sind Sie in der letzten 

Zeit schon über die neuen Bedingungen in Bezug auf die Meisterschaftsspiele informiert worden. 

Daher möchte ich hier nur in Stichpunkten auf einige Neuerungen der neuen Saison hinweisen:  

Meisterschaftsspiele ohne Doppel 

Auf Beschlussfassung des Vorstandes für Sport des WTTV werden in der Hinrunde der Saison 2020/21 alle 

Meisterschaftsspiele ohne Doppel ausgetragen. Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte der 

beigefügten Beschlussfassung des Vorstands für Sport des WTTV.  

Ergebnismeldung 

Die Frist für die Ergebnismeldung (bisher einheitlich am Sonntag um 15.30 Uhr) endet nunmehr jeweils 60 

Minuten nach Spielende. Diese Regelung gilt für alle Mannschaftskämpfe, auch solche, die an Wochentagen 

ausgetragen werden. 

Spielberichtseingabe 

Die Frist für die Spielberichtseingabe (bisher einheitlich am Montag um 12.00 Uhr) endet nunmehr jeweils 

24 Stunden nach Spielende. 

Bereitstellung eines dritten Tisches 

Die Regelung zur Bereitstellung eines dritten Tisches (WO I 5.8.2) wurde wie folgt geändert: „In allen 

Spielklassen auf Bezirks- und Kreisebene darf die Heimmannschaft die Anzahl der laut WO I 5.8 Abs. 4 

vorgeschriebenen Spieltische um einen erhöhen. Der Zustimmung der Gastmannschaft bedarf es hierfür 

nicht.“ 

Auf- und Abstiegsregelung der Saison 2020/21 

Als weitere Anlage übersende ich die Auf- und Abstiegsregelung der Saison 2020/21. Sie finden sie aber 

auch auf der Homepage des Bezirk Münster. 

Verspätet Meldung der Aufstellungen (Hinrunde) 

VfB Kirchhellen 

Wegen fehlender bzw. verspäteter Meldung der Aufstellungen wird gegen VfB Kirchhellen eine 

Ordnungsstrafe von 10 € verhängt. 

Fehlende Terminmeldung in click-TT 

SC BW Ottmarsbocholt 

Wegen fehlender Terminmeldung wird gegen SC BW Ottmarsbocholt eine Ordnungsstrafe von 10 € 

verhängt. 
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SV Altendorf Ulfkotte 

Wegen fehlender Terminmeldung wird gegen SV Altendorf-Ulfkotte eine Ordnungsstrafe von 10 € verhängt. 

VfL Ramsdorf 

Wegen fehlender Terminmeldung wird gegen VfL Ramsdorf eine Ordnungsstrafe von 10 € verhängt. 

U15 Bezirksliga  

An alle Mannschaften 

TTF Lünen ist aus der U15 Bezirksliga zurückgezogen worden. Gegen TTF Lünen wird eine Ordnungsstrafe 

von 50 € verhängt. 

Einspruch und Zahlung der Ordnungsstrafen 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim 

Spielleiter oder beim Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige 

Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden 

werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch 

jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen. 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) 

innerhalb einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 

RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks Münster (Manfred Wöste, Albrecht-Dürer-Str. 16, 49497 

Mettingen) zu richten.  

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die 

Genehmigung der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für 

den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 100,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe 

§ 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: 

WTTV Bezirk Münster, Sparkasse Münsterland OST, IBAN DE79 4005 0150 0053 0077 79. 

Die Ordnungsstrafen sind noch nicht zu überweisen. Die Vereine erhalten eine gesonderte 

Zahlungsaufforderung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

WESTDEUTSCHER TISCHTENNIS-VERBAND E. V. 

Bezirk Münster 

Michael Joost 


